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 Ministerin 

An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel  
 
nachrichtlich: 
An den 
Vorsitzenden des Sozialausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Werner Kalinka, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel  
 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 
 
über das: 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

27. November 2018 
 
 
Verwaltungsabkommen zwischen der Freien Hansestadt Hamburg und dem Land 
Schleswig-Holstein zur länderübergreifenden Zusammenarbeit bei Frauenhäusern 
hier: Verlängerung der Ergänzungsvereinbarung vom 17.10.2016 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

mit gemeinsamen Kabinettsbeschluss vom 10. September 2013 haben Hamburg und 

Schleswig-Holstein beschlossen, eine faire Ausgleichsregelung für die wechselseiti-

ge Inanspruchnahme von Frauenhausplätzen durch Frauen und Kinder aus beiden 

 

gesehen 
und weitergeleitet 
Kiel, den 29.11.2018 
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Bundesländern zu schaffen und einen Prüfauftrag zur Einrichtung einer Koordinie-

rungsstelle beschlossen.  

Inhalt des Abkommens ist eine Ausgleichszahlung zwischen den beiden Ländern und 

eine Beteiligung Schleswig-Holsteins an der Koordinierungsstelle 24/7 in Hamburg. 

 

In 2016 wurde die Vereinbarung für die Jahre 2017 und 2018 überarbeitet und der 

Ausgleichsbetrag auf die neue Höchstgrenze von 230.000 Euro, die Hamburg an 

Schleswig-Holstein erstattet, bedarfsgerecht angepasst. Von dieser Summe erstatte-

te Schleswig-Holstein Hamburg 30.000 Euro zur Beteiligung an der Koordinierungs-

stelle 24/7. 

 

Da die Ergänzungsvereinbarung vom 17.10.2016 mit Ablauf dieses Jahres ausläuft, 

ist Schleswig-Holstein erneut in Verhandlung mit Hamburg getreten. Auf Grundlage 

aktueller Zahlen wurde festgestellt, dass die Höchstgrenze von 230.000 Euro weiter-

hin bedarfsgerecht ist. Sie liegt der Verlängerung der Ergänzungsvereinbarung wei-

terhin zugrunde. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
 
Dr. Sabine Sütterlin-Waack 
 
 
Anlage: 
 

- Ergänzungsvereinbarung für 2019 und 2020 
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